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Es ordnet die Vorarbeiten für die Prüfungen an und behandelt

Dispensgesuche unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch
die Maturitätskommission.

Anträge und Wünsche der Maturitätskommission und der
Lehranstalten legt es dem Erziehungsrat vor.

Der Vorsteher des Erziehungsdepartementes leitet die
Prüfungen. Er bestimmt die Mitglieder der Kommission, welche bei
jeder Abteilung die Prüfung abzunehmen haben. Er leitet die
Schlußzensur.

§ 33. Die Maturitätskommission nimmt die mündlichen
Diplom- und Maturitätsprüfungen ab und hat auch die schriftliehen
Prüfungen einzusehen und zu begutachten.

Bei allen mündlichen Prüfungen sollen in der Regel wenigstens

zwei Mitglieder der Kommission anwesend sein.
Sie prüfen, ob die von den Fachlehrern beantragten Noten

den Anforderungen dieser Verordnung entsprechen.
Sie werden entstehende Differenzen zu begleichen versuchen

oder sie dem Entscheide der Maturitätskommission unterbreiten.
Die Mitglieder der Maturitätskommission werden zu einer

Sitzung oder zur Besprechung von Prüfungsfragen einberufen,
so oft der Präsident oder zwei Mitglieder es verlangen.

Die Mitglieder der Kommission und die Examinatoren erhalten

das vom Erziehungsrat festgesetzte Taggeld, sowie die gesetzliche

Reisevergütung und die Vergütung für Übernachten.

V. Übergangs- und Schlußbestimmungen.
§ 34. Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung

wird die Verordnung für die Diplomprüfung der Handelsabteilungen

der Industrieschule des Kollegiums „Maria Hilf" in
Schwyz und des Töchterinstitutes „Theresianum" in Ingenbohl
vom 30. November 1909 und deren Abänderung vom 17. Januar
1922 aufgehoben.

VI. Kanton Obwalden.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1934.

VII. Kanton Nidwalden.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1934.
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